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Die Stadt Marktredwitz trauert um ihren Ehrenbürger und Altbürgermeister 
 

Herrn Willi Balg 
 

 

 
 

Inhaber der Medaille für besondere Verdienste auf dem Gebiet der kommunalen Selbstverwaltung in Bronze 
Inhaber der Sparkassen-Medaille in Gold 

 
Mit dem Verstorbenen verliert die Stadt Marktredwitz eine herausragende Persönlichkeit, die die Entwicklung der Stadt in den 
vergangenen Jahrzehnten maßgeblich beeinflusst hat. 
 
In seiner 30jährigen Stadtratstätigkeit, in der er über acht Jahre lang das Amt des 2. Bürgermeisters ausübte, wirkte er an einer 
Vielzahl von Entscheidungen mit, die die Stadtentwicklung prägten. Sein besonderes Augenmerk galt der Freiwilligen Feuer-
wehr Marktredwitz, der er nicht nur in seiner 23jährigen Tätigkeit als Feuerwehrreferent verbunden war. Wichtig waren ihm 
auch die Stadtsparkasse Marktredwitz, in deren Gremien er jahrzehntelang mitwirkte, und das Kreis- und Stadtkrankenhaus 
Marktredwitz, dem er nahezu 20 Jahre lang seine berufliche Kraft widmete. Als engagierter Förderer des Sports hatte er auch 
großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Sports und der Sportvereine in der Stadt.  
 

Die Stadt Marktredwitz, der Stadtrat und die Bürgerschaft verneigen sich vor einer hoch verdienten Persönlichkeit. 
 

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

Seiner Frau Elli und seinen Töchtern Birgit und Christa gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. 
 

Marktredwitz, 16. Juni 2008 
 

Dr. Birgit Seelbinder 
Oberbürgermeisterin 
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Nr. 45 
Vollzug der Bienenseuchen-Verordnung; 
Schutzmaßregeln gegen die Varroatose 
 

Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

 
 
I. Alle im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge gehaltenen 

Bienenvölker sind von den Bienenhaltern in der Zeit vom 
 

15. Juli 2008 bis 31. Dezember 2008 
gegen die Varroamilbe (Varroa destructor) zu behandeln. 
 
Zur Behandlung können alle zur Bekämpfung der Varroa-
tose der Bienen in der Bundesrepublik Deutschland zuge-
lassenen Präparate gemäß den Herstellerangaben im 
Rahmen der einschlägigen arzneimittelrechtlichen Vor-
schriften verwendet werden. 

 

II. Diese Allgemeinverfügung wird sofort vollziehbar er-
klärt. 

 

III. Für diese Allgemeinverfügung werden Kosten nicht erho-
ben. 

 

Gründe: 
I. 

 

Sämtliche Bienenvölker im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelge-
birge sind nach wie vor von der Varroamilbe (Varroa destruc-
tor) befallen. Durch eine regelmäßig und planmäßig jährlich 
durchgeführte Behandlung kann zwar keine Milbenfreiheit 
erreicht werden, aber zumindest verhindert werden, dass es 
zum klinisch manifesten Ausbruch der Varroatose kommt. 
 

II. 
 

1. Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist gemäß § 
2 Abs. 2 der Zweiten Verordnung zum Vollzug des Tier-
seuchenrechts zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 
sachlich zuständig; die örtliche Zuständigkeit stützt sich 
auf Art. 3 Abs. 2 Nr. 4 Bayer. Verwaltungsverfahrensge-
setz. 

 

2. Die Rechtsgrundlage für den Erlass dieser Allgemeinver-
fügung bildet § 15 Abs. 2 Bienenseuchen-Verordnung. 
 

Danach kann die zuständige Behörde, soweit es zum 
Schutz gegen die Varroatose erforderlich ist, anordnen, 
dass in einem von ihr bestimmten Gebiet innerhalb einer 
von ihr bestimmten Frist, alle Bienenvölker gegen Var-
roamilben zu behandeln sind; sie kann dabei die Art der 
Behandlung bestimmen. 

 

Die Entscheidung liegt im Ermessen der zuständigen Be-
hörde. Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
macht nach Prüfung und Abwägung aller Umstände in der 
Weise Gebrauch, dass es die Behandlung aller Bienen-
völker gegen Varroamilben im Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge anordnet. Bei der Ermessensabwägung war 
das hohe Gut des Schutzes der im Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge gehaltenen Bienenvölker vor einem kli-
nisch manifesten Ausbruch der Varroatose und die Beein-
trächtigung der Halter der Bienenvölker durch die ange-
ordnete Behandlung zu berücksichtigen. Die Entschei-
dung ist auch verhältnismäßig, insbesondere berücksich-
tigt sie die Grundsätze des geringstmöglichen Eingriffs 
und der Angemessenheit. 

 

3. Die Anordnung des sofortigen Vollzugs der Allgemein-
verfügung stützt sich auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung. 

 

Die Anordnung des sofortigen Vollzugs war erforderlich, 
um einen klinisch manifesten Ausbruch der Varroatose, 
deren Bekämpfung im öffentlichen Interesse liegt, zu ver-
hindern. Durch die Anordnung des sofortigen Vollzugs 
sollen die erforderlichen Behandlungsmaßnahmen, die für 
die Bekämpfung der Varroatose erforderlich sind, sofort 
durchgesetzt werden. Das private Interesse von Bienen-
haltern bis zu einer unanfechtbaren Entscheidung tritt im 
vorliegenden Fall hinter die Interessen der Allgemeinheit 
zurück. 
 
Die Anordnung des sofortigen Vollzugs der Allgemein-
verfügung ist daher im öffentlichen Interesse geboten. 
 

4. Für diese Allgemeinverfügung waren nach Art 7 Gesetz 
über den Vollzug des Tierseuchenrechts keine Kosten zu 
erheben. 

 

gez. 
Unglaub 
Oberregierungsrat 
 
 
 

Nr. 46 
Vollzug der Verordnung zur Durchführung gemein-
schaftsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur 
Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blau-
zungenkrankheit (EG-Blauzungenbekämpfungs-Durch-
rungsverordnung); 
Anordnung von Impfungen - Ausnahmen von der Impf-
pflicht 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

I. Die Impfung aller Rinder, Schafe und Ziegen ab einem 
Alter von drei Monaten im Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge gegen die Blauzungenkrankheit entsprechend § 
4 Abs. 1 der EG-Blauzungenbekämpfugs-Durchführungs-
verordnung wird angeordnet. 

 

Die Impfung bei Schafen und Ziegen ist bis spätestens 31. 
August 2008 durchzuführen und bei Rindern bis spätes-
tens 30. September 2008 (beide Impfungen). 

 

Bei Schafen und Ziegen ist eine einmalige Impfung 
durchzuführen; bei Rindern zwei Impfungen im Abstand 
von drei bis vier Wochen. 

 

Maßgeblich für die Impfung ist das Alter der Tiere am 
Impftermin. 

 

II. Für alle im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aus-
schließlich in Ställen gehaltenen Mastrinder wird bis auf 
Weiteres eine Ausnahme von der Impfpflicht gegen die 
Blauzungenkrankheit entsprechend § 4 Abs. 1 der EG-
Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsverordnung zu-
gelassen. 

 

III. Für diese Allgemeinverfügung werden Kosten nicht erho-
ben. 

 

IV. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
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Gründe: 
I. 

1. Wer Rinder, Schafe oder Ziegen hält, hat die Rinder, 
Schafe und Ziegen seines Bestandes nach Maßgabe des § 
4 Abs. 2 EG-Blauzungenbekämpfungs-Durchführungs-
verordnung mit einem Impfstoff im Sinne des § 4 Abs. 1 
EG-Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsverordnung 
impfen zu lassen. Die zuständige Behörde legt den Zeit-
punkt der Impfung so wie die näheren Einzelheiten ihrer 
Durchführung fest. 

 

2. Nach § 4 Abs. 1 a der EG-Blauzungenbekämpfungs-
Durchführungsverordnung ist der Tierhalter verpflichtet, 
Rinder, Schafe und Ziegen seines Bestandes gegen BTV 
Serotyp 8 impfen zu lassen; die zuständige Behörde kann 
jedoch Ausnahmen von der Impfpflicht zulassen, soweit 
Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenste-
hen. 

 

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz hat im Schreiben vom 
15.05.2008, Gz: 46 a-G 8765.1-2008/71-1, u. a. ausge-
führt, dass Ausnahmen von der Impfpflicht für Rinder 
gewährt werden können, wenn diese in reiner Stallmast 
gehalten werden. 

 

II. 
1. Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist gemäß § 

2 Abs. 2 der Zweiten Verordnung zum Vollzug des Tier-
seuchenrechts zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 
sachlich zuständig; die örtliche Zuständigkeit stützt sich 
auf Art. 3 Abs. 2 Nr. 4 Bayer. Verwaltungsverfahrensge-
setz. 

 

2. Die Rechtsgrundlage für den Erlass dieser Allgemeinver-
fügung bildet § 4 Abs. 1 a Satz 2 und Abs. 2 EG-
Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsverordnung. 

 

Danach hat die zuständige Behörde den Zeitpunkt für die 
Impfung der Rinder, Schafe und Ziegen sowie die nähe-
ren Einzelheiten ihrer Durchführung festzulegen. 

 

Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat daher 
die Impfung aller Rinder, Schafe und Ziegen ab einem 
Alter von drei Monaten im Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge gegen die Blauzungenkrankheit angeordnet und 
festgelegt, dass die Impfung bei Schafen und Ziegen bis 
spätestens 31. August 2008 und bei Rindern bis spätestens 
30. September 2008 (beide Impfungen) durchzuführen ist. 

 

Auch kann die zuständige Behörde für einen Bestand oder 
ein bestimmtes Gebiet Ausnahmen von § 4 Abs. 1 a EG-
Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsverordnung ge-
nehmigen, soweit Belange der Tierseuchenbekämpfung 
nicht entgegenstehen. 

 

Die Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz hat 
in einer fachlichen Stellungnahme vom 23.05.2008, Gz: 
71 - 5651/07, dargelegt, dass das Risiko schwerwiegender 
wirtschaftlicher Schäden bei Mastrindern geringer ist als 
bei sonstigen Nutzrindern, derzeit nur begrenzte Impf-
stoffmengen zur Verfügung stehen, die nicht für alle Rin-
der ausreichend sind, in der Stallhaltung generell mit ei-
nem niedrigeren Infektionsrisiko zu rechnen ist und die 
Impfung in Mastbeständen nicht selten als besonders ge-
fährlich für das Impfpersonal einzuschätzen ist. 

 

Die Entscheidung liegt im Ermessen der zuständigen Be-
hörde. Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
macht nach Prüfung und Abwägung aller Umstände in der 

Weise Gebrauch, dass es für alle im Landkreis Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge ausschließlich in Ställen gehaltenen Rin-
dern eine Ausnahme von der Impfpflicht gegen die Blau-
zungenkrankheit entsprechend § 4 Abs. 1 der EG-
Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsverordnung zu-
lässt. Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig, insbe-
sondere berücksichtigt sie die Grundsätze des geringst 
möglichen Eingriffs und der Angemessenheit. 

 

3. Für diese Allgemeinverfügung waren nach Art. 7 Gesetz 
über den Vollzug des Tierseuchenrechts keine Kosten zu 
erheben. 

 

gez. 
Unglaub 
Oberregierungsrat 
 
 

Nr. 47 
Bauleitplanung der Stadt Marktredwitz für das Gebiet 
„An der Weberei“, Gemarkung Brand; 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für das Gebiet „An der 
Weberei“, Gemarkung Brand, zur Ausweisung eines „Allgemeinen 
Wohngebietes“ (WA) gemäß § 4 der Baunutzungsverordnung wird 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt. 
 

Die wesentlichen Ziele und Zwecke der Planung sind die planungs-
rechtlichen Grundlagen zu schaffen, nach Abbruch der Gebäude auf 
der Industriebrache „Weber & Ott“, das Gelände einer neuen Nut-
zung zuzuführen. 
 

Es ist geplant ein Wohngebiet auszuweisen, um den Ortskern von 
Brand zu stärken und zusätzliche Bauflächen im Stadtteil zu schaf-
fen. 
 

Weiterer wesentlicher Bestandteil der Planung ist die Ausweisung 
einer neuen Verkehrstrasse vom Ortskern nach Osten als Entlastung 
bzw. Ersatz der westlichen Fridauer Straße, die auf Grund ihres sehr 
schmalen Querschnittes vor allem durch den Schwerlastverkehr 
außerordentlich belastet ist. Dieser Straßenzug wird nach Realisie-
rung der Entlastungsstraße als Anliegerstraße bzw. unmittelbares 
Wohnumfeld deutlich aufgewertet. 
 

Als weiterer charakteristischer Planungsbestandteil wird eine öffent-
liche Grünfläche nördlich der neuen Straße als Quartiers- bzw. Stadt-
teilplatz ausgewiesen. 
 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Flächennutzungsplan wird 
im Wege der Berichtigung angepasst. 
 

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den Zielen und 
Zwecken und wesentlichen Auswirkungen unterrichten kann, werden 
zur Einsicht vom 
 

02.07.2008 bis einschl. 16.07.2008 
 

im Stadtbauamt, Kraußoldstraße 18, Zimmer 109, während der übli-
chen Dienststunden (Montag bis Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr, 
Montag bis Mittwoch 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, Donnerstag 14:00 Uhr - 
18:00 Uhr) bereit gehalten.  
Während dieser Zeit besteht allgemein Gelegenheit zur mündlichen 
und schriftlichen Äußerung sowie zur Erörterung. Erforderlichenfalls 
können unter Telefon Nr. 09231/501-161 auch andere Termine ver-
einbart werden. 
 

Außerdem findet am 
  

07.07.2008, 20:00 Uhr  in der Grundschule in Brand 
 

eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Planung statt. 
 

Zusätzlich können die Unterlagen unter www.marktredwitz.de, Bau-
en/Wohnen, Stadtplanung, Aktuelle Bebauungsplanverfahren, Be-
bauungsplan „An der Weberei“, auch im Internet eingesehen wer-
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den. Es besteht die Möglichkeit gem. § 4a Abs. 4 BauGB Stellung-
nahmen auch online abzugeben. 
 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Äuße-
rungen werden überprüft und fließen dann in das weitere Bebauungs-
planverfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird durch 
den Stadtrat getroffen. Eine besondere Benachrichtigung hierüber 
erfolgt nicht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass während der späteren öffentlichen 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
erneut die Möglichkeit besteht, Stellungnahmen vorzubringen. Ort 
und Dauer der Auslegung werden zu gegebener Zeit ortsüblich be-
kannt gemacht. 
 

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes vom 24.06.2008 für das Gebiet 
„An der Weberei“, Gem. Brand, ist auf der letzten Seite abgedruckt.  
 

Marktredwitz, 26.06.2008 
gez. 
Dr. Seelbinder, Oberbürgermeisterin 
 
 

Nr. 48 
Besetzung der Ausschüsse und sonstiger Gremien; 
Änderungen 
 

Bei den Besetzungen der Ausschüsse ändert sich Folgendes: 
 

Aufsichtsrat VGM:  
Horst Geißel statt Adolf König 
Aufsichtsrat Parkhaus GmbH:  
Adolf König statt Martin Gramsch 
 
 

Nr. 49 
Informatives vom Blutspendedienst 
 

Am Montag, 7. Juli 2008 findet von 16.00 Uhr - 20.00 Uhr, in 
Marktredwitz, Alexander-von-Humboldt-Hauptschule, Schul-
straße 1, ein Blutspendetermin statt. Es wird gebeten, den 
Blutspendepass bzw. einen Personalausweis oder Reisepass 
oder Führerschein mitzubringen. Außerdem wird darauf hin-
gewiesen, dass der Blutspendeabstand von 56 Tagen einzuhal-
ten ist. 
 
 

Nr. 50 
SPRECHTAGE IM JULI/AUGUST/SEPTEMBER 2008 
 

Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung (früher 
LVA und BfA) 
 

Der Prüfungsbeauftragte der Deutschen Rentenversicherung 
hält am 
 

Donnerstag, 03.07.2008, 
Donnerstag, 04.09.2008, 

 

in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr 
bis 15.30 Uhr im Nebengebäude des Verwaltungsgebäudes, 
Bahnhofstraße 16, einen Sprechtag ab. Zu diesem Sprechtag 
müssen Terminvereinbarungen unter Angabe der Versiche-
rungsnummer getroffen werden. Dies erfolgt nur über die 
Stadt Marktredwitz, Amt für Sozial- und Versicherungswesen, 
Bahnhofstraße 14, Telefon 09231/501158. Um eine effektive 
Terminplanung zu ermöglichen, sollten die Termine möglichst 
frühzeitig vereinbart werden. Zum Beratungstermin sollten die 
Versicherungsunterlagen und der Personalausweis oder Reise-
pass mitgebracht werden. 
 
Caritas Sozialberatung 
 

Das Kreis-Caritassekretariat hält am 
 

Mittwoch, 09.07.2008, 
Mittwoch, 13.08.2008, 

in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Kath. Pfarramt St. 
Josef, Bahnhofstr. 9, Marktredwitz, eine Sprechstunde ab. 
 
 

Nr. 51 
Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in der Zeit 
vom 19.05.2008 bis 15.06.2008 
 

a) Geburten 

Lenny Noah Löster; Eltern: Thorsten Gerald Heinz und Diana 
Melanie Löster geb. Ordnung, Zell, Goethestr. 2. 
 

Fabian Thomas Hofmann; Eltern: Patrick und Michaela Petra 
Hofmann geb. Dostler, Wiesau, Schönhaider Str. 24. 
 

Jakob Filip Pinzer; Eltern: Mario und Melanie Pinzer geb. 
Gräf, Höchstädt i.F., Birkenstr. 18. 
 

Leon Koffmane; Eltern: Daniel Koffmane und Sindy Ogrze-
walla, Arzberg, Rosenstr.4.  
 

Emil Uwe Pietruschka; Eltern: Oliver Lothar und Kirstin Sieg-
linde Heide Pietruschka geb. Purucker, Wiesau, Fliederstr. 4. 
 

Anna Distler; Eltern: Bernhard und Gabriele Distler geb. Bla-
sche, Marktredwitz, Birkenweg 4. 
 

Jessica Helga Aust; Eltern: Andreas Aust und Doris Eh-
renschwender, Selb, Rudolf-Harbig-Str. 34. 
 

Lucas Michael Ruppel; Eltern: Thomas Großwald und Sandra 
Monika Ruppel, Selb, Hermann-Hesse-Weg 19. 
 

Christian Timo Weißenborn; Eltern: Thomas und Anke Brigit-
te Weißenborn geb.Albrecht, Waldershof, Stadelweg 12. 
 

Leonie Jessica Kappauf; Eltern: Andreas Kurt und Manuela 
Agnes Kappauf geb. Görner, Waldershof, Kalvarienbergstr. 
16. 
 

Selina Maria Urbanowicz; Eltern. Grzegorz Piotr und Lidia 
Agnieszka Urbanowicz geb. Buks, Tröstau, Schloßweg 8. 
 

Ann-Kathrin Hellmich; Eltern: Matthias Armin und Yvonne 
Birgit Hellmich geb. Pöhlmann, Tröstau, Kösseinering 22. 
 

Melina Stock; Eltern: Stefan und Renate Sabine Stock geb. 
Gebhard, Fuchsmühl, Fürstenhof 3 a. 
 

Lilli Marie Eveline Niedermaier; Eltern: Sven Erik Nieder-
maier und Ivonne Petra Niedermaier-Klughardt geb. Schiml, 
Waldershof, Hugo-Greger-Str.23. 
 

Dominik Häckl; Eltern: Alexander Richard Häckl und Daniela 
Thea Beganovic geb. Minge, Marktredwitz, Rosenstr. 36. 
 

Lea Sandra Schmidt; Eltern: Mario Heinz Bernd Schmidt und 
Nadine Sabine Bartl, Wunsiedel, Bezirksamtsstr. 3. 
 

Amelie Karin Gailer; Eltern: Christian Max Martin und Petra 
Ilse Gailer geb. Braun, Kastl, Bühlweg 1. 
 

Kim Doris Gobernatz; Eltern: Jürgen und Isabel Franziska 
Maria Gobernatz geb. Granado Rothemund, Waldershof, 
Hammerweg 9. 
 

Amelie Tina Jena; Eltern: Stefan und Nicole Silke Jena geb. 
Schmidt, Weidenberg, An der Steinach 9. 
 

Tim Luis Ralf Förster; Eltern: Jürgen Horst Förster und Y-
vonne Diana Angenendt, Weißenstadt, Meierhof 22. 
 

b) Sterbefälle 
 

Anneliese Erna Beyer geb. Köppel, Marktredwitz, Wege-
nerstr. 16. 



 5

Günter Max Paul Leetz, Bad Alexandersbad, Markgrafenstr. 
30. 
 

Alfons Schmid, Waldershof, Gartenstr. 3. 
 

Hans Pickert, Nagel, Silberhausstr. 28. 
 

Olga Anna Küspert geb. Lill, Bad Alexandersbad, Markgra-
fenstr. 45. 
 

Christof Zaus, Ebnath, Grünlas 26. 
 

Cita Kerst geb. Haberkorn, Marktredwitz, Wegenerstr. 16. 
 

Hedwig Anna Völkel geb. Schöffel, Marktredwitz, Brand 
Haingrüner Str. 17. 
 

Monika Meisel geb. Köstler, Waldershof, Ringstr. 1. 
 

Matthäus Rerich, Marktredwitz, Nansenstr. 6. 
 

Heinrich Andreas Ranft, Marktredwitz, Wegenerstr. 14 a. 
 

Anni Klara Maier geb. Beyer, Arzberg, Hans-Steurer-Str. 14. 
 

 
Albin Schindler, Rehau, Jägerstr. 63. 
 

Arno Anton Purucker, Weißenstadt, Schönlind 7. 
 

Karlheinz Langer, Marktredwitz, Brand Schillerstr. 8. 
 

Paul Karlheinz Wolfram, Pechbrunn, Am Neubau 11. 
 

Josef Schmidt, Marktredwitz, Rotkehlchenstr. 4. 
 

Sigmund Völkl, Nagel, Sulzenlohe 1. 
 

Valeri Gornus, Marktredwitz, Glashüttenweg 4. 
 

Irmgard Therese Malzer geb. Zimmerer, Waldershof, 
Marktredwitzer Str. 6. 
 

Adele Heyd geb. Beer, Waldsassen, Markgraf-Diepold-Str. 
12. 
 

Ruth Emma Kärner geb. Fengler, Thierstein, Hauptstr. 35. 
 

Edith Elise Margot Feist geb. Wagner, Marktredwitz, Wölsau 
18. 
 
c) Eheschließungen 
 

Roland Manfred Kaminsky, und Sonja Barbara Karin Bauer, 
Marktredwitz, Marienstr. 26. 
 

Markus Thoma und Anja Goldbach, Marktredwitz, Hum-
boldtstr. 10. 
 

Christian Peter Seifert, und Pia Beuschel geb. Kümmerlein, 
Kirchheim b. München, Feldkirchener Str.14. 
 
 

Nr. 52 
Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
 
 

Öffentliche Sitzung des Stadtrates am 27.05.2008 
 

Beschlüsse 
 
1. Vereidigung des neuen Stadtratsmitglieds Werner 

Schlöger 
 

Die Vereidigung des neuen Stadtratsmitglieds wird wie 
folgt zur Kenntnis genommen: 
 

Das neu gewählte Stadtratsmitglied Herr Werner Schlöger 
wird durch die Oberbürgermeisterin vereidigt und leistet 
den Eid gemäß Art. 31 Abs. 4 GO. 

2. Integriertes Stadtentwicklungskonzept Marktredwitz; 
Bericht über den aktuellen Stand der Vorbereitungen 
 
Der Bericht über den aktuellen Stand der Vorbereitungen 
zum integrierten Stadtentwicklungskonzept wird zur 
Kenntnis genommen.  

 
3. Dorferneuerung der Stadt Marktredwitz für die 

Ortsteile Haag/Wölsau;  
Vereinbarung über die Vorbereitungsplanung und 
allgemeinen Aufwendungen der Dorferneuerung unter 
Kostenbeteiligung der Stadt Marktredwitz 
 
Mit der Kostenbeteiligung der Stadt Marktredwitz für die 
Vorbereitungsplanung und allgemeinen Aufwendungen 
der Dorferneuerung besteht Einverständnis.  
Der mit dem Verband für Ländliche Entwicklung abzu-
schließenden Vereinbarung wird zugestimmt.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Anteil der 
Stadt Marktredwitz ca. 8.343,00 € beträgt. 
 

4. Hochwasserschutz im Stadtgebiet: Hochwasserschutz 
und Hochwasserfreilegung im Stadtteil Wölsau; 
a) Vorstellung und Genehmigung der Planungen  
b) Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung 

 
a) Die Vorstellung der Planungen für den Hochwasser-

schutz und die Hochwasserfreilegung im Stadtteil 
Wölsau werden mit folgenden Planungsinhalten ge-
nehmigt: 
- Hochwasserfreilegungsmaßnahmen an der Kössei-

ne gem. der Planung durch das Wasserwirt-
schaftsamt Hof.  

- Hochwasserschutzeinrichtungen und Maßnahmen 
zur Ableitung von Niederschlagswasser aus den 
nördlichen Hangflächen von Wölsau gem. der Pla-
nung des Ingenieurbüros Gauff, Nürnberg. 

 
Grundlage der Planung bildet jeweils der Hochwas-
serschutz für ein HQ 100. 

 
b) Die Verwaltung wird beauftragt, für die Planung 

Hochwasserschutzeinrichtungen und Maßnahmen zur 
Ableitung von Niederschlagswasser aus den nördli-
chen Hangflächen von Wölsau die wasserrechtliche 
Genehmigung beim Landratsamt Wunsiedel zu bean-
tragen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von den be-
troffenen Grundstückseigentümern die Zustimmung 
zu den einzelnen Planungsinhalten vorliegt. 

 
 

Öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 02.06.2008 
 

Beschlüsse 
 
1. Baugenehmigung für den behindertengerechten An-

bau des Anwesens Haingrün 45; 
Bauherren: Arno und Inge Reißmann 
 

Die Erteilung der Baugenehmigung wird zugestimmt un-
ter dem Vorbehalt, dass die bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften eingehalten werden. 
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2. Bauvoranfrage für die Errichtung von zwei Lagerhal-
len, Oberthölau 20; 
Antragsteller: Reinhard Stelzner 
 

Der Inaussichtstellung der Baugenehmigung wird vorbe-
haltlich begründeter Nachbareinwendungen zugestimmt. 
 

3. Brücken im Stadtgebiet; 
Angersteg 
Sachstandsbericht, weiteres Vorgehen 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Neubau 
bzw. Sanierung des Angerstegs derzeit die Planung mit 
Angebotseinholung durchgeführt wird. 
 

Das Ergebnis der Angebote wird im Juli dem Stadtrat zur 
Entscheidung vorgelegt. Das weitere Vorgehen bezüglich 
der Inbetriebnahme des Steges wird in der Sitzung im Juli 
vorgestellt. 
 
 

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 10.06.2008 
 

Beschlüsse 
 

1. Volks- und Schützenfest 2008; 
Antrag des Festwirtes auf Zustimmung zur Erhöhung 
des Bierpreises 
 

Dem Antrag der Firma Zelt-Veranstaltungs-Service 
GmbH, vertreten durch Herrn Armin Reichelt, Bahnhof-
straße 1, 66059 Kaiserslautern, auf Erhöhung des Bierprei-
ses von 5,40 € auf 5,60 €/Liter wird zugestimmt. 
 

2. Bahnhof Marktredwitz; 
Sachstandsbericht WC-Anlage 
 

Der Sachstandsbericht über die WC-Anlage am Bahnhof 
Marktredwitz wird zur Kenntnis genommen. 
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